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Gemeinderat Christian Sikora 

Donnerstag, 14. Dezember 2023 

 

Antrag 
 

 

Betrifft: Sportplatzbeleuchtung 

 

Neben einem breiten Kultur- und Musikangebot, hat Graz auch sportlich viel zu bieten. Mit 

über 300 öffentlichen Sportplätzen liegt die Stadt Graz sogar klar über dem Durchschnitt 

anderer europäischer Städte und punktet insbesondere mit einer großen Vielfalt an 

verschiedenen Sportarten auf den Plätzen. 

Viele Sportbegeisterte nutzen die Bezirkssportplätze allerdings erst in den 

Nachmittagsstunden oder gar erst am Abend, da sie tagsüber arbeiten oder in der Schule sind. 

Während das im Sommer gut funktioniert, wird in den Wintermonaten, wo es wesentlich 

früher dunkel wird, jedoch zum Problem. Fehlende Beleuchtung erschwert die Benützung der 

Sportstätten. Außerdem tragen die unbeleuchteten Sportflächen nicht unbedingt zum 

subjektiven Sicherheitsgefühl der Benutzer:innen bei. 

Abhilfe könnte hier eine moderate und moderne Led-Beleuchtung an den unbeleuchteten 

Sportstätten der Stadt Graz, insbesondere an den Bezirkssportplätzen, schaffen. Ähnlich wie 

im Volksgarten könnte während der Öffnungszeiten ein dimmbares Led-Lichtsystem die 

Sportstätten beleuchten, das dann heller wird, wenn diese benutzt und bespielt werden. Eine 

Zeit- und Dämmerungsschaltung während der Öffnungszeiten würde nicht nur Energie sparen, 

sondern auch auf die Anrainer:innen freundlich wirken. 

 

Ich stelle daher namens des KPÖ-Gemeinderatsklubs den 

 

Antrag 

 

Sportstadtrat Kurt Hohensinner wird ersucht, gemeinsam mit den zuständigen Stellen der 

Stadt Graz zu prüfen, ob, wie im Motivenbericht beschrieben, ein modernes, moderates Led-

Leuchtsystem an den Sportstätten der Stadt Graz, insbesondere an den Bezirkssportplätzen, 

errichtet werden kann. 
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Gemeinderat Philipp Ulrich 

Donnerstag, 14. Dezember 2023 

 

Abänderungsantrag 
 

 

Betrifft: TOP 26 Pflegegebühren / Tagsätze 2024 

 

 

Ich stelle namens des KPÖ-Gemeinderatsklubs folgenden 

 

Abänderungsantrag 

 

Der Text der Zusatzleistungen in Punkt „III. Pflegegebühren 2024 in den Tageszentren“ in 

der Beilage möge wie folgt ergänzt werden: 

 

Das Essen stellt keine förderbare Leistung des Tageszentrums Robert Stolz seitens des Landes 

Steiermark dar und ist von der Kundin bzw. vom Kunden zusätzlich zur Eigenleistung zu finanzieren: 

 Frühstück / Pausenpauschale               € 3,50 

 Verpflegungspauschale                         € 10,00 

Für die jeweils unteren fünf Einkommensgruppen (derzeit bis € 1.474,-) laut Qualitätsstandard 

„Tagesbetreuung für ältere Menschen“, aktuell gültiger Beschluss der Steiermärkischen 

Landesregierung vom 16. Februar 2023. Punkt I.11.1 Beiträge von Kundinnen bzw. Kunden iVm der 

Tarifliste „Tagesbetreuung für ältere Menschen“ - Ermittlung der zumutbaren Eigenleistung des 
Landes Steiermark ist von der Kundin bzw. vom Kunden zusätzlich zur Eigenleistung zu finanzieren: 

 Frühstück / Pausenpauschale               € 3,50 

 Verpflegungspauschale                         € 5,00 (1/2 der sich ergebenden Verpflegungskosten) 

 

Eine Abmeldung kann von Montag bis Freitag von 08.00 – 16.00 Uhr persönlich oder telefonisch 

(0316/7060 – 2900) im Büro des Tageszentrum Robert Stolz vorgenommen werden. Wenn die 

Abmeldung nicht bis 12.00 Uhr des Vortages erfolgt, wird der nächste Tag inkl. 

Verpflegungspauschale als anwesend verrechnet.  
Wird ein Tagesgast bis zum Ende unserer Öffnungszeit um 16.00 Uhr nicht abgeholt, verlängert sich 

die Betreuungszeit. Pro angefangener, halber Stunde wird diese Zusatzleistung mit € 15,00 

verrechnet. 

 

  


